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Index

L20017 Personalvertretung Tirol

Norm

GdPVG Tir 1990 §27 Abs4;

Rechtssatz

§ 27 Abs. 4 Tir GdPVG 1990 sieht ausdrücklich vor, dass mangelhafte Wahlvorschläge von der Wahlkommission im

Mängelbehebungsverfahren zurückzustellen sind. Dies kann durch die bloße Mitteilung eines Mangels durch den

Vorsitzenden der Wahlkommission nicht ersetzt werden.
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